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REGLEMENT 
 
Als Anhang zu den Statuten der GUGGE-IG BASEL 
Interessengemeinschaft fasnächtlicher Guggen-Musiken Basel 
 
 
Das Reglement kann bei Bedarf und auf Antrag jederzeit durch die Generalver- 
sammlung mit 2/3 (zweidrittel) Mehrheit aller anwesenden Musiken der GUGGE-IG 
abgeändert oder ergänzt werden.  
 
 
 

I FASNACHT 

 

I.I STRASSENFASNACHT 

 

I.I.I Die Gestaltung der Fasnacht wird jeder Musik der GUGGE-IG freigestellt (Sujet oder 
 Charivari). Wichtig ist jedoch, dass stets auf sittliche Sauberkeit, Anstand und echt 
 baslerischen Witz geachtet wird. 
 
I.I.II Die IG-Guggen nehmen am Morgestraich nicht teil. 
 
 

I.II DIENSTAG-ABEND 

 

I.II.I Es wird von der GUGGE-IG alljährlich ein GUGGE-KONZERT auf dem Seibi 
durchgeführt. Grundsätzlich beteiligen sich daran alle Musiken, welche der                     
GUGGE-IG angehören, in begründeten Ausnahmefällen kann das leitende 
Organ eine Freistellung bewilligen. Der Bühnen-Beitrag bleibt in jedem Falle 
bestehen. 

 
I.II.II Die anfallenden Kosten werden zu gleichen teilen den IG-Musiken belastet. 

 
 

I.III DONNERSTAG-MORGEN 

 

I.III.I Die Basler Fasnacht geht um 04.00 Uhr am Fasnachts-Donnerstag zu Ende. 
 Dies ist für alle IG-Guggen verbindlich. 

 
 

I.IV ALLGEMEINES 

 

I.IV.I Das Spielen auf der Strasse ohne Larven ist unfasnächtlich. 
 
I.IV.II Der spielende Einmarsch in Restaurants hat mit Larve zu geschehen. 
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I.V  DRUMMELI 
 
I.V.I  Die IG-Guggen bemühen sich, am Drummeli teilnehmen zu können. Die  
  teilnehmenden Guggen legen grossen Wert auf einen originellen Auftritt. 

 
 

I.VI  FASNACHTSBUMMEL 
 
I.VI.I  Nach einem Bummel beweisen wir die Zugehörigkeit zur GUGGE-IG mit 
  einem sauberen Marsch durch unsere Stadt. Kostümbestandteile etc. gehören 
  nicht an den Bummel. Nach 22.00 Uhr darf auf den Strassen wie in den  
   Lokalen nicht mehr gespielt werden. 
 
 

II.  SANKTIONEN 

 
II.I  Der ausgeschlossenen Musik steht ein Rekursrecht innerhalb von 30 Tagen zu.  
   Der Rekurs ist per Einschreiben an den Obmann/frau der GUGGE-IG zu richten. 
  Der Obmann/frau hat innert 30 Tagen eine ausserordentliche Generalver- 
   sammlung einzuberufen, welche den Rekurs endgültig behandelt. 
 
 

III.  SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 
III.I  Dieses Reglement bildet einen Anhang und ist fester Bestandteil der Statuten  
   der GUGGE-IG und wurde an der Generalversammlung vom 7. Juni 2002 gut- 
   geheissen und in Kraft gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
Basel, den 8. Juni 2002/era 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DER OBMANN:     DIE SEKRETAERIN: 
 
 
 
 
 
 
Markus Vögtli      Melanie Mauron 
 
     

  


